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         Wittenberge, 27.03.2025 

 

 

 

Sehr geehrte Geschäftspartner, 

 

die vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) ausgestellten allgemeinen 

Bauartgenehmigungen  

Z-23.31-1292 für das Wärmedämmsystem Umkehrdach 

Z-23.33-1293 für das Perimeterdämmsystem 

Z-23.34-1552 für die Dämmung unter lastabtragenden Gründungsplatten  

haben eine Geltungsdauer bis zum 28.03.2025. 

 

Das DIBt informierte uns, dass sich die Ausstellung der Verlängerungen noch um einige Wochen 

verzögert. Dieses ist verschiedenen Umständen zu Schulden. Eine Verlängerung von Austrotherm 

wurde fristgerecht ohne Änderungen dieser beantragt. 

 

Wir garantieren hiermit, dass die Produkte lt. ETA 17/0909 – die Grundlage als 

Bewertungsdokumentation zur Ausstellung einer allgemeine Bauartgenehmigung ist - hergestellt 

werden.   

 

Somit können die Austrotherm XPS® TOP 30, Austrotherm XPS® TOP 50 und Austrotherm XPS® 

TOP 70 bedenkenlos eingesetzt werden. Diese Platten bevorraten wir in unseren Werken und 

wurden zu großen Mengen noch in der Laufzeit der allgemeinen Bauartgenehmigungen 

hergestellt. Eine Produktionsumstellung ist ebenso nicht möglich, da diese Maschinen, auf die in 

der ETA 17/0909 hinterlegten Rezeptur eingestellt sind. 

  

Ebenso findet eine ständige Überwachung der Produkte durch das Forschungsinstitut für 

Wärmeschutz in München (FIW) – als notifizierte Prüfstelle für das DIBt statt. 

 

Wir entschuldigen uns für diese Verzögerung und hoffen auf eine baldige Verlängerung der o.a. 

allgemeinen Bauartgenehmigungen!  

 

Die allgemeinen Bauartgenehmigungen Z-23.31-2090, Z-23.33-2091 und Z-23.34-2107 für die 

Thermobonding-Produkte auf Bewertungsbasis der ETA 18/0267 sind nicht betroffen und sind 

somit gültig!     

 

Mit freundlichen Grüßen! 

 

 
i.V. Dirk Baune 

Anwendungstechnik 

Austrotherm Dämmstoffe GmbH 

 


